
Anlage 1  
 

Textliche Darstellung der Grenzen des Kurgebietes des Luftkurorts Züschen  
 
 
Die Grenze des Kurgebietes verläuft von der Erholungsanlage „Nuhnetalpark“ ausgehend, im 
Uhrzeigersinn wie folgt:  
 
Grünanlage „Nuhnetalpark“ (südöstlich der Ortslage), Thälerbach, Kreuzwegkapelle, Wald-
weg oberhalb der Sprungschanze bis südlich zur Gemarkungsgrenze Stadt Hallenberg, südlich 
des Hackelberges, entlang der Stadtgrenze bis zu den Ziegenhellen, Ziegenhelle, Weg südlich 
des Hohen Lochs, Herrengrund, westlicher Randweg im Flachengrund, Erholungsanlage „Sil-
bersee“, südlich der vorhandenen Landstraße L 721 in östliche Richtung, Baugebiet Ebenau, 
von dort in nördliche Richtung bis zum Quellgebiet der Kleinen Haumecke, Minigolfanlage 
zum Mittleren Stein-/Hardtweg, westlich der Bebauungsgrenze des Lüttmecketales zum Aus-
gangspunkt Erholungsanlage „Nuhnetalpark“. 
 


